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BGH 5 StR 410/25 - Beschluss vom 7. Oktober 2025 (LG Hamburg)

Verwerfung der Revision als unbegriindet.

§ 349 Abs. 2 StPO

Entscheidungstenor

Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 22. April 2025 wird als unbegriindet
verworfen, da die Nachprifung des Urteils auf Grund der Revisionsrechtfertigung keinen Rechtsfehler zum Nachteil

des Angeklagten ergeben hat.

Der Beschwerdefiihrer hat die Kosten des Rechtsmittels zu tragen.

Griinde

Das Landgericht hat zwar rechtsfehlerhaft auler in einem Fall keine Feststellungen zu den Wirkstoffgehalten der zum
Handel und fur den Eigenkonsum bestimmten Betdubungsmittel getroffen, obwohl diese jedenfalls hatten geschatzt
werden kénnen. Auf dem Rechtsfehler beruht das Urteil jedoch nicht (§ 337 Abs. 1 StPO). Denn das Landgericht hat mit
Blick auf die jeweiligen Kleinstmengen maRvolle Strafen verhdngt. Der Senat schliel3t daher aus, dass der Rechtsfehler
sich auf die Bestimmung des Schuldgehalts ausgewirkt haben kénnte.

11



	Rechtsprechung (hrr-strafrecht.de)
	BGH 5 StR 410/25 - Beschluss vom 7. Oktober 2025 (LG Hamburg)
	Verwerfung der Revision als unbegründet.   § 349 Abs. 2 StPO
	Entscheidungstenor
	Gründe



